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Nr. 05 Freitag, 23. April 2010 Jahrgang 2010

VGS-Anzeiger
AMTSBLATT

der Verwaltungsgemeinschaft „Saale-Rennsteig“
Internet Adresse: www.vg-saale-rennsteig.de

Mitgliedsgemeinden:
Birkenhügel, Blankenstein, Blankenberg, Harra, Neundorf, Pottiga, Schlegel

Veranstaltung zur 20. Rennsteigwanderung /
Walking in Blankenstein

8. und 9. Mai 2010
Selbitzplatz Blankenstein

Samstag, 8. Mai 2010 17.00 Uhr Wanderst•tzpunkt
20 Jahre Orts- und Vereinsgeschichte
des Sport- und Freizeitteams

20.00 Uhr Abendveranstaltung zum Rennsteiglauf
Warm-up-Party im Zelt auf dem Selbitzplatz
¹Musik der anderen Artª

Sonntag, 9. Mai 2010 20. Rennsteigwanderung / Walking
– 50 km von Neuhaus am Rennweg mit Ziel in Blankenstein –
ab 09.00 Uhr Fr•hjahrsmarkt

ab 13.00 Uhr Zieleinlauf 50 km-Wanderung
musikalische Umrahmung, Spiel und Spaû f•r Kids

14.00 Uhr Programm der Grundschule ¹Am Rennsteigª
B!llern des Sch•tzenvereins Blankenstein 2000 e.V.
Muttertagsspecial, Trike-Fahrten u.v.m.

Wanderstützpunkt mit Touristik-Info, Ausstellung und Terrassencafé ist geöffnet.

Für gastronomische Versorgung ist bestens gesorgt.

Herzlichst laden ein 
die Gemeinde Blankenstein und das Sport- und Freizeitteam Blankenstein
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AMTLICHER TEIL

B•rgermeisterwahl 2010
Einwohnermeldeamt, Zimmer Nr. 1.4 schriftlich erhoben oder
zur Niederschrift erklärt werden; die vorgetragenen Gründe
sind glaubhaft zu machen.

Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht mehr
zulässig.

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen
ist oder einen Wahlschein (hierzu unter Nr. 5) hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen
sind, erhalten bis spätestens zum 21. Tag vor der Wahl
(16. Mai 2010) eine Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt,
wahlberechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen
das Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen,
sein Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis  eingetragener Wahl-
berechtigter

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das
Wählerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung
von Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwen-
dung festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach
Abschluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis ein-
getragenen Wahlberechtigten bis zum zweiten Tag vor der
Wahl (4. Juni 2010) bis 18.00 Uhr 

bei der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig
Rennsteig 2
07366 Blankenstein
Einwohnermeldeamt
Zimmer Nr. 1.4
Telefon 03 66 42/ 29 60 14
Fax 03 66 42/ 29 60 28

mündlich, schriftlich oder elektronisch (g.peter@vg-saale-
rennsteig.de) beantragt werden. Eine telefonische Antrag-
stellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren

Bekanntmachung

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und 
die Erteilung von Wahlscheinen für die Kommunalwahlen 

(Wahl des Bürgermeisters) 
am 6. Juni 2010

1. Die Wählerverzeichnisse für die Bürgermeisterwahlen in den
Gemeinden Birkenhügel, Blankenberg, Blankenstein,
Harra, Neundorf (bei Bad Lobenstein), Pottiga und
Schlegel werden in der Zeit vom 20. bis 16. Tag vor der Wahl
(17. bis 21. Mai 2010) während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten

Montag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
Freitag 08.00 Uhr - 11.00 Uhr

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme

bei der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig
Einwohnermeldeamt
Zimmer Nr. 1.4
Rennsteig 2
07366 Blankenstein

bereitgehalten.

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständig-
keit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen
Daten überprüfen. 

Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständig-
keit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann.

Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein
Sperrvermerk nach dem Thüringer Meldegesetz eingetragen
ist.

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät
möglich.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für un-
richtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. bis
16. Tag vor der Wahl (17. bis 21. Mai 2010) Einwendungen
gegen das Wählerverzeichnis erheben. 

Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue Ein-
tragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu
streichen oder zu berichtigen. 

Die Einwendungen müssen bei der Verwaltungsgemeinschaft
Saale-Rennsteig, Rennsteig 2, 07366 Blankenstein,
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Die nächste Ausgabe des

¹VGS - Anzeigersª
erscheint am 28.05.2010.

Redaktionsschluss ist der 18.05.2010.

Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis
zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum
Tage vor der Wahl (5. Juni 2010), 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch
bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.

Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass
er dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen
Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der der
Antragsteller wahlberechtigt ist

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag

- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der
Gemeinde, die Anschrift der Verwaltungsgemeinschaft
Saale-Rennsteig, die Nummer des Stimmbezirkes und des
Wahlscheins angegeben ist sowie 

- ein Merkblatt für die Briefwahl

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für
einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte
Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt.

Dies hat sie der oben genannten Gemeindebehörde vor
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so recht-
zeitig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden,
dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 6. Juni
2010 bis 18.00 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief kann bei der auf dem Wahlbriefumschlag
angegebenen Stelle auch abgegeben werden. Nähere Hinweise
über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die Briefwahl zu
entnehmen.

Blankenstein, den 15. April 2010

gez. Helmut Wirth
Vorsitzender
der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig

Gemeinde Birkenh!gel 

Bekanntmachung
der öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses 

zur Prüfung der Wahlvorschläge 
für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters 

der Gemeinde Birkenhügel 
am 6. Juni 2010

Die Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde Birkenhügel zur
Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und die Beschluss-
fassung über ihre Zulassung findet gemäß § 17 Abs. 4 des
Thüringer Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) statt:

am Dienstag, dem 4. Mai 2010

um 19.30 Uhr

im Versammlungsraum im Gemeindeamt
Friedensstraße 16
07366 Birkenhügel

Nach § 4 Abs. 6 S. 5 ThürKWG ist die Sitzung des Wahlausschusses
öffentlich.

Birkenhügel, den 16. April 2010

gez. Steffen Strößner
Wahlleiter

Gemeinde Blankenberg

Bekanntmachung
der öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses 

zur Prüfung der Wahlvorschläge 
für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters 

der Gemeinde Blankenberg
am 6. Juni 2010

Die Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde Blankenberg zur
Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und die Beschluss-
fassung über ihre Zulassung findet gemäß § 17 Abs. 4 des
Thüringer Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) statt:

am Dienstag, dem 4. Mai 2010

um 19.00 Uhr

im Sitzungszimmer des Gemeindeamtes
Lindenstraße 16
07366 Birkenhügel

Nach § 4 Abs. 6 S. 5 ThürKWG ist die Sitzung des Wahlausschusses
öffentlich.

Blankenberg, den 16. April 2010

gez. Max Wietzel
Wahlleiter
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Gemeinde Neundorf

Bekanntmachung
der öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses 

zur Prüfung der Wahlvorschläge 
für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters 

der Gemeinde Neundorf
am 6. Juni 2010

Die Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde Neundorf zur
Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und die Beschluss-
fassung über ihre Zulassung findet gemäß § 17 Abs. 4 des
Thüringer Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) statt:

am Dienstag, dem 4. Mai 2010

um 19.00 Uhr

im Sitzungsraum des Gemeindeamtes
Bayrische Straße 47
07356 Neundorf

Nach § 4 Abs. 6 S. 5 ThürKWG ist die Sitzung des Wahlausschusses
öffentlich.

Neundorf, den 16. April 2010

gez. Dieter Gersdorf
Wahlleiter

Gemeinde Pottiga

Bekanntmachung
der öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses 

zur Prüfung der Wahlvorschläge 
für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters 

der Gemeinde Pottiga
am 6. Juni 2010

Die Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde Pottiga zur Prü-
fung der eingereichten Wahlvorschläge und die Beschlussfassung
über ihre Zulassung findet gemäß § 17 Abs. 4 des Thüringer
Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) statt:

am Dienstag, dem 4. Mai 2010

um 19.00 Uhr

im Sitzungsraum des Gemeindeamtes
Schulstraße 4
07366 Pottiga

Nach § 4 Abs. 6 S. 5 ThürKWG ist die Sitzung des Wahlausschusses
öffentlich.

Pottiga, den 16. April 2010

gez. Helmut Wirth
Wahlleiter

Gemeinde Blankenstein

Bekanntmachung
der öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses 

zur Prüfung der Wahlvorschläge 
für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters 

der Gemeinde Blankenstein 
am 6. Juni 2010

Die Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde Blankenstein zur
Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und die Beschluss-
fassung über ihre Zulassung findet gemäß § 17 Abs. 4 des
Thüringer Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) statt:

am Dienstag, dem 4. Mai 2010

um 19.00 Uhr

im Ratssaal des Gemeindeamtes
Lobensteiner Straße 1
07366 Blankenstein

Nach § 4 Abs. 6 S. 5 ThürKWG ist die Sitzung des Wahlausschusses
öffentlich.

Blankenstein, den 16. April 2010

gez. Marietta Seifert
Wahlleiter

Gemeinde Harra

Bekanntmachung
der öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses 

zur Prüfung der Wahlvorschläge 
für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters 

der Gemeinde Harra
am 6. Juni 2010

Die Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde Harra zur Prü-
fung der eingereichten Wahlvorschläge und die Beschlussfassung
über ihre Zulassung findet gemäß § 17 Abs. 4 des Thüringer
Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) statt:

am Dienstag, dem 4. Mai 2010

um 19.30 Uhr

im Gasthof „Zum alten Schulmeister“
Schulstraße 8
07366 Harra

Nach § 4 Abs. 6 S. 5 ThürKWG ist die Sitzung des Wahlausschusses
öffentlich.

Harra, den 16. April 2010

gez. Thomas Fröhlich
Wahlleiter
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Gemeinde Schlegel

Bekanntmachung
der öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses 

zur Prüfung der Wahlvorschläge 
für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters 

der Gemeinde Schlegel
am 6. Juni 2010

Die Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde Schlegel zur Prü-
fung der eingereichten Wahlvorschläge und die Beschlussfassung
über ihre Zulassung findet gemäß § 17 Abs. 4 des Thüringer
Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) statt:

am Dienstag, dem 4. Mai 2010

um 19.00 Uhr

im Vereinshaus
Seibiser Straße 19
07366 Schlegel

Nach § 4 Abs. 6 S. 5 ThürKWG ist die Sitzung des Wahlausschusses
öffentlich.

Schlegel, den 16. April 2010

gez. Monika Gäbelein
Wahlleiter

Gemeinde Blankenstein

Sitzung des Gemeinderates Blankenstein
11. März 2010

Zahl der Gemeinderatsmitglieder: 9
öffentlich

Ankündigungsbeschluss zur Änderung der Satzung über die
Benutzung der Kindertageseinrichtung der Gemeinde Blanken-
stein

Beschluss Nr. 58-22/10

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Ankündigung der Änderung der
Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtung der
Gemeinde Blankenstein zum 1. Juni 2010.

Begründung:

Mit Beschluss Nr. 50-14/10 vom 4. Februar 2010 wurde durch den
Gemeinderat der Gemeinde Blankenstein festgelegt, dass die
Kindergartenbenutzungsgebühren zum 1. Juni 2010 anzuheben
sind.

Da eine neue Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtung der
Gemeinde Blankenstein erarbeitet wird, bietet sich an, auch die
Satzung über die Benutzung des Kindergartens zu aktualisieren.

Damit ein Inkrafttreten der neuen Satzung über die Benutzung der
Kindertageseinrichtung zum 1. Juni 2010 möglich sein wird, ist
die Fassung eines Ankündigungsbeschlusses zur Änderung der
Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtung un-
umgänglich.

Beschluss:

Abstimmungsergebnis Gemeinderat:

Anzahl 9
Datum 11.03.2010
anwesend 7
stimmberechtigt 7
ja 7
nein 0
Enthaltung 0

Grüner
Bürgermeister

Impressum:
Herausgeber und Redaktion:
VGS „Saale-Rennsteig“
07366 Blankenstein
Rennsteig 2
Tel.: 03 66 42 / 29 60 0
Fax: 03 66 42 / 29 60 28
Gesamtherstellung:
Satz & Media Service Uwe Nasilowski
07338 Kaulsdorf
Straße des Friedens 1a
Tel.: 03 67 33 / 2 33 15
Fax: 03 67 33 / 2 33 16
E-mail: satz.mediaservice@t-online.de
Für Verträge mit der Fa. Satz & Media Service, Inhaber Uwe
Nasilowski gelten deren allgemeine Geschäftsbedingungen.
Erscheinungsweise: monatlich – Kostenfreie Verteilung an alle
Haushalte der VGS „Saale-Rennsteig“.
Weitere Exemplare sind kostenfrei in der VGS „Saale-Renn-
steig“ – Hauptamt – erhältlich.

Name / Amt Rufnummer
Zentrale 29 60 / 0
Vorsitzender 29 60 21
Hauptamt / Amtsleiter 29 60 13
Kämmerei / Amtsleiter 29 60 18
Sekretariat 29 60 11
Meldeamt 29 60 14
Ordnungsamt 29 60 16

Personalamt 29 60 17
Kasse 29 60 19
Amt für Steuern 29 60 20
Schreibbüro 29 60 22
Bauamt 29 60 23
Finanzen 29 60 25
Touristikinformation 2 95 33 und 29 60 26 
Fax-Nr. 29 60 28

Telefonverzeichnis der VG „Saale-Rennsteig“



Gemeinde Birkenhügel

2. Änderungssatzung zur Hauptsatzung 
der Gemeinde Birkenhügel

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) vom
16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neubekanntmachung
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom
8. April 2009 (GVBl. S. 345) hat der Gemeinderat der Gemeinde Birken-
hügel in der Sitzung vom 23. Februar 2010 die folgende 2. Änderungs-
satzung zur Hauptsatzung beschlossen:

§ 1
Änderungen

1. § 7 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche Mit-
wirkung bei den Beratungen und Entscheidungen des Gemeinderates
einen

monatlichen Sockelbetrag von 15,00 Euro

sowie ein Sitzungsgeld von 10,00 Euro

für die notwendige nachgewiesene Teilnahme an Sitzungen des
Gemeinderates.“

2. § 7 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„Der ehrenamtlich tätige Bürgermeister erhält eine monatliche Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 600,00 Euro.“ 

3. § 11 Abs. 2 S. 2 erhält folgende Fassung:

„Die Gemeinde unterhält eine Verkündungstafel in:

07366 Birkenhügel, Friedensstraße 30, am Grundstück Rosenbaum.“ 

§ 2
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am 1. Juli 2010 in Kraft.

Birkenhügel, den 16. April 2010

Achtel
Bürgermeister der Gemeinde Birkenhügel

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften,
die nicht die Ausfertigung und die Bekanntmachung der Satzung be-
treffen, können gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Sie
sind schriftlich unter der Angabe der Gründe geltend zu machen. 

Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach
der Bekanntmachung der Satzung geltend gemacht, so sind diese Ver-
stöße unbeachtlich.
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Sitzung des Gemeinderates Blankenstein
11. März 2010

Zahl der Gemeinderatsmitglieder: 9
öffentlich

Ankündigungsbeschluss zur Änderung der Gebührensatzung über
die Benutzung der Kindertageseinrichtung in kommunaler
Trägerschaft der Gemeinde Blankenstein

Beschluss Nr. 59-23/10

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Ankündigung der Änderung der
Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtung
in kommunaler Trägerschaft der Gemeinde Blankenstein zum
1. Juni 2010.

Voraussichtlich werden folgende Kindergartenbenutzungs-
gebühren erhoben:

- für Kinder im Alter von ein bis zwei Jahren 
beträgt die monatliche Gebühr 120,00 Euro

- für Kinder im Alter von zwei Jahren bis Schuleintritt 
beträgt die monatliche Gebühr:

• für das erste in der Kindertageseinrichtung 
betreute Kind einer Familie 62,00 Euro

• und für das zweite gleichzeitig in der Einrichtung 
betreute Kind einer Familie 51,00 Euro

• für das dritte und jedes weitere 
gleichzeitig im Kindergarten Blankenstein 
betreute Kind einer Familie betragen die 
monatlichen Gebühren 41,00 Euro 

Begründung:

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 50-14/10 vom 4. Februar 2010
wurde beschlossen, die Benutzungsgebühren in der kommunalen
Kindergarteneinrichtung zum 1. Juni 2010 anzuheben.

Dies bedingt, dass eine Anpassung der Kindergartengebühren-
satzung vorzunehmen ist.

Um ein Inkrafttreten der Satzung zum 1. Juni 2010 zu ermög-
lichen, wird mittels des Ankündigungsbeschlusses auf die
Änderung der Gebührensatzung über die Benutzung der Kinder-
tageseinrichtung in kommunaler Trägerschaft der Gemeinde
Blankenstein im Vorfeld aufmerksam gemacht.

Beschluss:

Abstimmungsergebnis Gemeinderat:

Anzahl 9
Datum 11.03.2010
anwesend 7
stimmberechtigt 7
ja 7
nein 0
Enthaltung 0

Grüner
Bürgermeister

1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung 
der Gemeinde Birkenhügel

Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenhügel hat in seinen Sitzungen vom
17. November 2009 und 23. Februar 2010 aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und
21 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO) vom
16. August 1993 (GVBl. S. 501), zuletzt geändert durch Gesetz vom
8. April 2009 (GVBl. S. 345) sowie des § 33 des Thüringer Bestattungs-
gesetzes vom 19. Mai 2004 (GVBl. S. 505 ff.), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 8. Juli 2009 (GVBl. S. 592) folgende 1. Änderungssatzung
zur Friedhofssatzung für den Friedhof der Gemeinde Birkenhügel
erlassen:
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§ 1
Änderungen

1. § 4 Abs. 2 folgende Fassung:

„Nicht gestattet ist innerhalb des Friedhofs:

a) das Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller Art; ausgenommen
von diesem Verbot sind Kinderwagen, Rollstühle, Handwagen
zur Beförderung von Material zur Grabherrichtung, leichte Fahr-
zeuge von auf dem Friedhof arbeitenden Gewerbetreibenden und
Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung

b) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung stören-
de Arbeiten auszuführen

c) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne
vorherige Anzeige bei der Friedhofsverwaltung gewerbsmäßig zu
fotografieren

d) Druckschriften zu verteilen; ausgenommen Drucksachen, die im
Rahmen von Bestattungsfeiern notwendig und üblich sind 

e) den Friedhofs, seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu
verunreinigen, zu beschädigen und unberechtigterweise zu
betreten

f) Abraum und Abfälle aller Art außerhalb der hierfür vorgesehenen
Plätze abzulegen 

g) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde.“  

2. § 4 wird mit folgendem Absatz 5 ergänzt:

„Für die Anzeige nach Absatz 2 Buchstabe d gelten die Bestimmun-
gen des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes (ThürVwVfG)
zum Verfahren über die einheitliche Stelle (§§ 71a bis 71e Thür-
VwVfG).“

3. § 5 erhält folgende Fassung:

„(1) Steinmetze, Bildhauer, Gärtner, Bestatter und sonstige Gewerbe-
treibende haben die gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof der
Friedhofsverwaltung vorher anzuzeigen.

(2) Der Friedhofsverwaltung ist mit der Anzeige weiterhin nach-
zuweisen, dass der Gewerbetreibende einen für die Ausführung
seiner Tätigkeit ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutz
besitzt.

(3) Auf Verlangen des Gewerbetreibenden stellt die Friedhofs-
verwaltung eine Berechtigungskarte aus. Die Gewerbetreibenden
haben für ihre Mitarbeiter einen Bedienstetenausweis auszu-
fertigen. Der Bedienstetenausweis und eine Kopie der Anzeige
sind dem aufsichtsberechtigten Gemeindepersonal auf Verlangen
vorzuzeigen.

(4) Die Gewerbetreibenden und ihre Mitarbeiter haben die Fried-
hofssatzung und die dazu ergangenen Regelungen zu beachten.
Die Betriebsinhaber haften für alle Schäden, die sie oder ihre
Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem
Friedhof schuldhaft verursachen.

(5) Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof dürfen nur werktags in
der Zeit von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr ausgeführt werden. An Sams-
tagen und Werktagen vor Feiertagen sind die Arbeiten  spätestens
um 13.00 Uhr zu beenden. Die Friedhofsverwaltung kann Ver-
längerungen der Arbeitszeiten zulassen.

(6) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien
dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend an den von der Fried-
hofsverwaltung genehmigten Stellen gelagert werden. Sofort
nach Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze
wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen.

(7) Die Friedhofsverwaltung kann die Tätigkeit der Gewerbetreiben-
den, die trotz Mahnung gegen die Vorschriften der Friedhofs-
satzung verstoßen, oder bei denen die Voraussetzungen des

Abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, auf Zeit oder
Dauer untersagen. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist die
Mahnung entbehrlich.

(8) Für die Durchführung von Verwaltungsverfahren nach Absatz 1
gelten die Bestimmungen des Thüringer Verwaltungsverfahrens-
gesetzes (ThürVwVfG) zum Verfahren über die einheitliche
Stelle (§§ 71a bis 71e ThürVwVfG).“

4. § 28 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

a) sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend
verhält oder Anordnungen der Friedhofsverwaltung nicht befolgt

b) entgegen der Bestimmung des § 4 Abs. 2 

1. Friedhofswege mit Fahrzeugen ohne Erlaubnis befährt 

2. an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung
störende Arbeiten ausführt

3. ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten fotografiert

4. Druckschriften verteilt, ausgenommen Drucksachen, die im
Rahmen von Bestattungsfeiern notwendig und üblich sind

5. den Friedhof oder seine Einrichtungen oder Anlagen verun-
reinigt oder beschädigt oder Rasenflächen oder Grabstätten
unberechtigterweise betritt

6. Abraum oder Abfälle aller Art außerhalb der hierfür vorge-
sehenen Plätze ablegt

7. Tiere mitbringt ausgenommen Blindenhunde

c) Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§ 10)

d) die Bestimmungen über die zulässigen Maße für Grabmale nicht
einhält (§ 16)

e) Grabmale oder sonstige Grabausstattungen ohne Zustimmung
errichtet oder verändert (§ 17)

f) Grabmale ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt
(§ 21 Abs. 1)

g) Grabmale oder Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem
Zustand hält (§ 22)

h) Pflanzenschutz- oder Unkrautbekämpfungsmittel verwendet
(§ 22 Abs. 7)

i) Grabstätten vernachlässigt (§ 23)

j) die Leichenhalle entgegen § 24 betritt.“ 

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am ersten Tag des auf ihre Veröffentlichung folgenden
Monats in Kraft. 

Birkenhügel, den 6. April 2010

Achtel
Bürgermeister der Gemeinde Birkenhügel

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften,
die nicht die Ausfertigung und die Bekanntmachung der Satzung betref-
fen, können gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Sie sind
schriftlich unter der Angabe der Gründe geltend zu machen. 

Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach
der Bekanntmachung der Satzung geltend gemacht, so sind diese Ver-
stöße unbeachtlich.
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Gemeinde Harra

3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung 
der Gemeinde Harra

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) vom
16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neubekanntmachung
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom
8. April 2009 (GVBl. S. 345) hat der Gemeinderat der Gemeinde Harra in
den Sitzungen vom 6. Oktober 2009 und 19. Januar 2010 die folgende
3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung beschlossen:

§ 1
Änderungen

1. § 7 erhält folgende Fassung:

(1) Der Gemeinderat kann für bestimmte Aufgabenbereiche zeitwei-
lige Ausschüsse bilden, die die Beschlüsse des Gemeinderates
vorbereiten  (vorberatende Ausschüsse).

(2) Bei der Zusammensetzung der Ausschüsse hat der Gemeinderat
dem Stärkeverhältnis der in ihm vertretenen Parteien und
Wählergruppen Rechnung zu tragen, soweit Fraktionen bestehen,
sind diese der Berechnung zugrunde zu legen. 

Übersteigt die Zahl der Ausschusssitze die Zahl der Gemeinde-
ratsmitglieder, so kann jedes Gemeinderatsmitglied, das keinen
Ausschusssitz besetzt, verlangen, in einem Ausschuss mit Rede-
und Antragsrecht mitzuwirken. 

Der Gemeinderat entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit
durch Beschluss, welchem Ausschuss dieses Gemeinderats-
mitglied zugewiesen wird. 

(3) Die Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien erfolgt
einheitlich nach dem mathematischen Verhältnisverfahren
Hare/Niemeyer.

2. § 12 Abs. 2 S. 2 erhält folgende Fassung:

Die Gemeinde unterhält folgende Verkündigungstafeln:

1. am Gemeindeamt in Harra, Anger 5

2. im Ortsteil Kießling, Am Suhl 1  

§ 2
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in
Kraft.

Harra, den 8. April 2010

Weber
Bürgermeister der Gemeinde Harra

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften,
die nicht die Ausfertigung und die Bekanntmachung der Satzung be-
treffen, können gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Sie
sind schriftlich unter der Angabe der Gründe geltend zu machen. 

Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach
der Bekanntmachung der Satzung geltend gemacht, so sind diese Ver-
stöße unbeachtlich.

1. Änderungssatzung zur Satzung 
zum Schutz des Baumbestandes 

der Gemeinde Harra

Aufgrund des § 17 Abs. 4 des Thüringer Gesetzes für Natur und Land-
schaft (ThürNatG) in der Fassung der Neubekanntmachung vom
30. August 2006 (GVBl. S. 421), zuletzt geändert durch das Gesetz vom
20. Dezember 2007 (GVBl. S. 267) in Verbindung mit § 17  Abs. 1 Nr. 1
bis 6 ThürNatG und der §§ 2 und 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunal-
ordnung (ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung
der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 8. April 2009 (GVBl. S. 345) hat der
Gemeinderat der Gemeinde Harra in der Sitzung vom 19. Januar 2010 die
folgende 1. Änderungssatzung zur Satzung zum Schutz des Baum-
bestandes der Gemeinde Harra beschlossen: 

§ 1
Änderungen

§ 2 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„Nicht unter diese Satzung fallen:

1. Obstbäume und Nadelbäume

2. Bäume in Baumschulen und Gärtnereien

3. Bäume auf Dachgärten

4. Bäume im Rahmen des historischen Gestaltungskonzeptes der
durch das Thüringer Denkmalschutzgesetz vom 7. Januar 1992 in
seiner jeweils geltenden Fassung geschützten historischen Park-
und Gartenanlagen sowie

5. Bäume, die dem Thüringer Waldgesetz vom 6. August 1993 in
seiner jeweils geltenden Fassung unterliegen.“

§ 2
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in
Kraft.

Harra, den 16. April 2010 

Weber
Bürgermeister der Gemeinde Harra

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften,
die nicht die Ausfertigung und die Bekanntmachung der Satzung be-
treffen, können gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Sie
sind schriftlich unter der Angabe der Gründe geltend zu machen.

Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach
der Bekanntmachung der Satzung geltend gemacht, so sind diese Ver-
stöße unbeachtlich.

Öffnungszeiten
der Verwaltungsgemeinschaft 

Montag 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 18.00 Uhr 
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr 
Freitag 8.00 - 11.00 Uhr

• • •
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Bereich Finanzen
Bauplätze!

In folgenden Gemeinden unserer Verwaltungsgemeinschaft
stehen vollerschlossene Bauparzellen für Bauinteressierte zur
Verfügung:

Gemeinde Neundorf
Baugebiet „An der Kuppel“ Preis 46,02 Euro/m2

Gemeinde Schlegel
Baugebiet „In den Beunten“ Preis 35,79 Euro/m2

Gemeinde Harra
Baugebiet „Not“ Preis 47,55 Euro/m2

Gemeinde Blankenberg
Baugebiet „Flurweg“ Preis 39,00 Euro/m2

Gemeinde Pottiga
Baugebiet „Waldstraße“ Preis 32,38 Euro/m2

Preis 27,27 Euro/m2

Kommunale Wohnungen

In der Gemeinde Neundorf stehen folgende kommunale
Wohnung zur Vermietung frei:

- Dorfbachweg 20
EG rechts, 57,39 m2 Wohnfläche

- Köseleweg 10
EG rechts, 47,40 m2 Wohnfläche

- Köseleweg 10
DG rechts, 51,16 m2 Wohnfläche

Interessenten melden sich bitte in der Verwaltungsgemein-
schaft „Saale-Rennsteig“ in Blankenstein unter Telefon
03 66 42/29 60 18.

Haushaltssatzungen 2010

Die Gemeinde Harra hat am 13. April 2010 die Haushaltssatzung
2010 mit Einnahmen und Ausgaben im

Verwaltungshaushalt i.H.v. 803.600,00 Euro 
Vermögenshaushalt i.H.v. 392.100,00 Euro

beschlossen.

Die Gemeinde Blankenberg hat am 15. April 2010 die Haus-
haltssatzung 2010 mit Einnahmen und Ausgaben im

Verwaltungshaushalt i.H.v. 847.500,00 Euro 
Vermögenshaushalt i.H.v. 804.600,00 Euro

beschlossen.

Gemeinde Pottiga

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Pottiga
(Landkreis Saale-Orla)

für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt
der Gemeinderat der Gemeinde Pottiga mit Beschluss (§ 57 ThürKO) vom
5. März 2010 folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
hiermit festgesetzt, er schließt im 

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 346.300,00 Euro

und im 

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 217.000,00 Euro

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht
festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden
wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 200,00 v.H.
(Grundsteuer A)

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 300,00 v.H.

2. Gewerbesteuer 300,00 v.H.

§ 5

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan werden nicht beansprucht.

§ 6

Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2010 in Kraft. 

Pottiga, 19. April 2010

Gemeinde Pottiga

Roßmann
Bürgermeister• • •
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Die Bekanntmachung erfolgt aufgrund des § 57 Abs. 3 ThürKO
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 2 des Thüringer Geset-
zes über das Neue Kommunale Finanzwesen vom 19. November
2008 (GVBl. Nr. 12 S. 381) in Verbindung mit der Hauptsatzung
der Gemeinde Pottiga vom 22. April 2009 und ihrer 1. Änderung
vom 22. Februar 2007 § 10 (1) unter dem Hinweis, dass der
Haushaltsplan und seine Anlagen für das Haushaltsjahr 2010 in
der Zeit 

von Montag, dem 26. April 2010

bis Dienstag, dem 11. Mai 2010

im Verwaltungsgebäude der
Verwaltungsgemeinschaft „Saale-Rennsteig“
Zimmer 2.5.
Rennsteig 2
07366 Blankenstein

während der üblichen Dienststunden und in der Gemeinde Pottiga
zu den Sprechzeiten des Bürgermeisters zur Einsichtnahme
öffentlich ausgelegt ist.

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgt nach § 21
Absatz (3) ThürKO. 

Die Eingangsbestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde vom
15. März 2010 liegt vor.

Gemeinde Blankenstein

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Blankenstein
(Landkreis Saale-Orla)

für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt
der Gemeinderat der Gemeinde Blankenstein mit Beschluss (§ 57 ThürKO)
vom 11. März 2010 folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
hiermit festgesetzt, er schließt im 

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 991.300,00 Euro

und im 

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 935.700,00 Euro

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht
festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden
wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 200,00 v.H.
(Grundsteuer A)

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350,00 v.H.

2. Gewerbesteuer 350,00 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan wird auf 150.000,00 Euro festgesetzt.

§ 6

Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2010 in Kraft. 

Blankenstein, 19. April 2010

Gemeinde Blankenstein

Grüner
Bürgermeister

Die Bekanntmachung erfolgt aufgrund des § 57 Abs. 3 ThürKO in
der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 2 des Thüringer Geset-
zes über das Neue Kommunale Finanzwesen vom 19. November
2008 (GVBl. Nr. 12 S. 381) in Verbindung mit der Hauptsatzung
der Gemeinde Blankenstein vom 23. Februar 2004 und ihrer
2. Änderung vom 7. Dezember 2006 § 1 und ihrer 3. Änderung
vom 30. Oktober 2009, unter dem Hinweis, dass der Haushalts-
plan und seine Anlagen für das Haushaltsjahr 2010 in der Zeit 

von Montag, dem 26. April 2010

bis Dienstag, dem 11. Mai 2010

im Verwaltungsgebäude der
Verwaltungsgemeinschaft „Saale-Rennsteig“
Zimmer 2.5.
Rennsteig 2
07366 Blankenstein

während der üblichen Dienststunden und in der Gemeinde Blan-
kenstein zu den Sprechzeiten des Bürgermeisters zur Einsicht-
nahme öffentlich ausgelegt ist.

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgt nach § 21
Absatz (3) ThürKO. 

Die Eingangsbestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde vom
16. März 2010 liegt vor.

Zu Haushaltssatzung der Gemeinde Blankenstein:

Zu Haushaltssatzung der Gemeinde Pottiga:
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ENDE
AMTLICHER TEIL

Amtliche Bekanntmachung
zur Zahlung von Steuern

Am 15. Mai 2010 wird für alle steuerpflichtigen Quartalszahler
u.a. für die

Grundsteuer A
Grundsteuer B
Ersatzbemessung

die 2. Rate für das Jahr 2010 zur Zahlung fällig.

Am 1. Juli 2010 ist für alle steuerpflichtigen Jahreszahler u.a.
für die 

Grundsteuer A
Grundsteuer B
Ersatzbemessung
Hundesteuer
Friedhofsgebühren

die Zahlung für das Jahr 2010 fällig.

Achten Sie auf die entsprechenden Fälligkeiten in den Ihnen
zuletzt zugegangenen Bescheiden!

Sie erhalten für das Jahr 2010 keine gesonderten Zahlungs-
aufforderungen, bitte zahlen Sie die Beträge nach den Ihnen
zuletzt zugegangenen Bescheiden

Durch Vermeidung von Zahlungsverzug ersparen Sie sich Säum-
nisfolgen und die damit verbundenen zusätzlichen Kosten.

Entsprechend Thüringer Verwaltungszustellungs- und Voll-
streckungsgesetz sind geforderte öffentliche Geldleistungen
durch Beitreibung zu vollstrecken. 

Nach § 33 Abs. 3 Nr. 3 ThürVwZVG ist der Schuldner vor der
Beitreibung durch Mahnung aufzufordern, innerhalb einer Frist
von mindestens einer Woche die Schuld zu leisten.

Damit Sie auch zukünftig keinen Zahlungstermin versäumen,
besteht die Möglichkeit der Erteilung einer Einzugsermäch-
tigung an die Kasse der VG. Entsprechende Vordrucke liegen
für Sie bereit.

Informationen
aus den •mtern

NICHTAMTLICHER
TEIL

Verkehrsbeeinträchtigung 
am 16. Mai

Am Sonntag, dem 16. Mai 2010 startet um 09.00 Uhr in Schleiz
das erste Radrennen „Schleizer Dreieck Jedermann“. Der Veran-
stalter rechnet mit einem Starterfeld von circa 500 Teilnehmern
auf drei Strecken.

Der Streckenverlauf führt auch durch unsere Kommune. Wir
freuen uns, ein Teil dieser deutschlandweiten Radveranstaltung zu
sein.

Der Streckenverlauf kann die freie Durchfahrt mit dem Auto
beeinträchtigen. Bitte erkundigen Sie sich deshalb rechtzeitig,
falls Sie an diesem Tag mit dem Pkw unterwegs sein müssen.

Informationen erhalten Sie unter www.schleizer-dreieck-jeder-
mann.de oder telefonisch in der Stadtverwaltung Schleiz
0 36 63/ 4 80 40 bzw. bei den örtlichen Feuerwehren.

Streckenverläufe:

Rennen 1 und 2
Schleizer Dreieck – Frankendorf – Tanna – Gefell – Dobareuth –
Hirschberg – Ullersreuth – Göritz – Frössen – Birkenhügel –  Blan-
kenberg – Blankenstein – Harra – Bad Lobenstein – Schönbrunn –
Ebersdorf – Zoppoten – Pöritzsch – Saalburg – Wernsdorf – Raila –
Schleizer Dreieck

Rennen 3
Schleizer Dreieck – Frankendorf – Tanna – Schilbach – Wernsdorf –
Raila – Schleizer Dreieck

Bitte beachten und befolgen Sie am Veranstaltungstag zu
Ihrer eigenen Sicherheit die Anweisungen der Polizei und die
Hinweise der Kameraden der Feuerwehr vor Ort!

• • •
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Beschlüsse der Gemeinden

Blankenstein
B-Nr. 57-21/10 Genehmigung der Niederschrift über

die öffentliche Gemeinderatssitzung vom
4. Februar 2010

B-Nr. 58-22/10 Ankündigungsbeschluss zur Änderung der
Satzung über die Benutzung der Kinderta-
geseinrichtung der Gemeinde Blankenstein

B-Nr. 59-23/10 Ankündigungsbeschluss zur Änderung der
Gebührensatzung über die Benutzung der
Kindertageseinrichtung in kommunaler
Trägerschrift der Gemeinde Blankenstein

B-Nr. 60-24/10 Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses
zum Bebauungsplan „Uferpromenade“ am
27. Mai 1993

B-Nr. 61-25/10 Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan
„Selbitzplatz-Süd“ der Gemeinde Blanken-
stein gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

B-Nr. 62-26/10 Beschluss zur Billigung der Vorentwurfs-
varianten des Bebauungsplanes „Selbitz-
platz-Süd“ in der Fassung vom 11. März
2010 als Grundlage für Absprachen mit den
Bauherren und Fachbehörden

B-Nr. 63-27/10 Haushaltssatzung 2010

B-Nr. 64-28/10 Finanzplan und Investitionsprogramm 2009
bis 2013

Birkenhügel
B-Nr. 25-11/10 Genehmigung der Niederschrift über die

öffentliche Sitzung des Gemeinderates am
23. Februar 2010

B-Nr. 26-12/10 Haushaltssatzung 2010

B-Nr. 27-13/10 Finanzplan und Investitionsprogramm 2009
bis 2013

B-Nr. 28-14/10 Vergabe der Bauleistungen über den Ausbau
der Waldstraße (1. und 2. Bauabschnitt) im
Rahmen der Dorferneuerung

Schlegel
B-Nr. 25-10/10 Genehmigung der Niederschrift über die

öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom
17. Februar 2010

B-Nr. 26-11/10 Änderungsbeschluss zum Satzungs-
beschluss zur 1. Änderungssatzung zur
Friedhofssatzung der Gemeinde

B-Nr. 27-12/10 Kein Zukauf von KEBT-Aktien 2010

B Nr. 28-13/10 Finanzierung von Planungsleistungen des
Ingenieurbüros Zienert

B-Nr. 29-14/10 Beratung und Beschlussfassung zur Zukunft
der Gemeinde Schlegel

Nachrichten aus dem
Hauptamt

Gemeinde Neundorf

Gemeindesaal

Im Rahmen des Konjunkturprogramms der Bundesregierung hat
die Gemeinde Neundorf die grundhafte Sanierung des Sanitär-
bereiches im Gemeindesaal durch Bescheid des Landratsamtes
des Saale-Orla-Kreises bewilligt bekommen. 

Nachdem der Umfang der Arbeiten geklärt ist, wird es in den
nächsten Wochen zur Vergabe der Aufträge für Rohbau-, Sanitär-
und Fliesenarbeiten kommen. Das Bauamt wird über den weiteren
Ablauf der Baumaßnahme berichten.

Gemeinde Harra 

Freiwillige Feuerwehr Kießling

Anfang April wurde im Feuerwehrgerätehaus in Kießling ein
neues Segmenttor eingebaut. Auch diese Maßnahme wurde über
das Konjunkturprogramm der Bundesregierung gefördert.

Weiterhin erhält das gesamte Gebäude über diese Förderung eine
komplett wärmegedämmte Fassade, die bis Ende Mai von der
Firma Wenzel aus Lehesten angebaut werden soll.

Das Bauamt
berichtet

Kindergarten Harra

Ebenfalls durch Mittel des Konjunkturprogramms erhält der
Kindergarten Harra eine neue wärmegedämmte Fassade, die auch
an die Firma Wenzel im Rahmen einer beschränkten Aus-
schreibung vergeben wurde.

Die Arbeiten am Sockel des Gebäudes haben bereits begonnen
und seit dem 15. April 2010 steht bereits das Gerüst. Der Bauhof
der Gemeinde Harra wird sich mit verschiedenen Arbeiten am
Umfang der Gesamtmaßnahme beteiligen.

Weiterhin wurde die Auswechslung von noch aus DDR-Zeiten
stammenden Eingangstüren an die Fa. Pasold aus Remptendorf
beauftragt. Für den Aufwand der genannten Arbeiten wird ein
Zeitraum von ca. vier Wochen veranschlagt.
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Spielplatz Kindergarten

Eine weitere Maßnahme des Konjunkturprogramms ist die
Erweiterung und Erneuerung des Spielplatzes im Kindergarten
Harra.

Es ist vorgesehen, die Spielfläche um zwei Drittel des bisherigen
Spielplatzes zu erweitern und eine neue Schaukel, Karussell,
Kletterpyramide, Sandkasten und eine Minirutsche aufzubauen. 

Dazu sind umfangreiche Erdarbeiten und Fallschutzmaßnahmen
notwendig, um die Hanglage der Fläche auszugleichen und Fall-
sicherheit nach den Vorschriften für Spielgeräte abzusichern.

Spielplatz Tivoli

Die Gemeinde erhält ebenfalls Fördermittel für den Spielplatz
Tivoli. Hier wird der Fallschutz erneuert und eine Kletterwand
aufgebaut.

Spende des Sportvereins Schlegel an den Kindergarten Harra

Der Kindergarten „Saalefinken“ Harra bedankt sich auf diesem
Wege recht herzlich beim SV Schlegel für eine am 24. März 2010
durch Herrn Berno Trögel und Herrn Lothar Drommelshausen
übergebene Spende in Höhe von 250 Euro.

Die Spende wird für die Saalefinkenkinder zur Anschaffung von
Rollern und Laufrädern gut angelegt sein.

Eine weitere Spende wurde dem Kindergarten bereits im Jahr
2009 in Höhe von 50,00 Euro von den Veranstaltern des
Weihnachtsmarktes Schlegel 2008 übergeben.

Einwohnermeldeamt
Informationen durch die Meldebehörde

Laut § 1 ThürPAuswG unterliegen Deutsche, die das 16. Lebens-
jahr vollendet haben und der allgemeinen Meldepflicht unter-
liegen, der Ausweispflicht.

Das heißt, dass jeder Deutsche ab dem 16. Lebensjahr in Besitz
eines gültigen Dokumentes (Bundespersonalausweis oder Reise-
pass) sein muss.

Durch das Meldeamt wird darauf hingewiesen, dass die Doku-
mente jeweils nur fünf bzw. zehn Jahre (entsprechend der
Altersgrenze bei der Beantragung) gültig sind.

Geburtstagsjubil en
Birkenh!gel
30.05. Herbert Kraut zum 80. Geburtstag

Blankenberg
10.05. Jutta Adam zum 80. Geburtstag
10.05. Ella Grüner zum 85. Geburtstag
11.05. Günter Strebe zum 85. Geburtstag
12.05. Gisela Daun zum 65. Geburtstag
16.05. Gertrud Lang zum 90. Geburtstag

Blankenstein
05.05. Günter Sturm zum 80. Geburtstag
07.05. Klaus Horack zum 65. Geburtstag
10.05. Gerhard Meyer zum 65. Geburtstag
16.05. Ilse Seehafer zum 96. Geburtstag
17.05. Erika Böhme zum 70. Geburtstag

Harra"
31.05. Helga Strobel zum 65. Geburtstag

Neundorf
04.05. Sigrid Findeiß zum 65. Geburtstag

Pottiga
11.05. Christa Horn zum 70. Geburtstag
16.05. Ilse Tube zum 70. Geburtstag
16.05. Helmut Wurzbacher zum 75. Geburtstag

Wir"gratulieren"recht"herzlich"und"
w!nschen"allen"Jubilaren"Gl!ck"und"Gesundheit#

Es wird darauf hingewiesen, dass alle Jubiläen durch das Einwohner-
meldeamt  hier veröffentlicht werden, sofern der Veröffentlichung nicht
oder nicht rechtzeitig widersprochen wurde.

Aus diesem Grund läuft die Gültigkeit der Dokumente bei
Deutschen, die diese 2000 bzw. 2005 oder früher beantragt haben,
ab.

Wer es unterlässt, für sich einen Ausweis ausstellen zu lassen,
obwohl er der Ausweispflicht unterliegt, begeht eine Ordnungs-
widrigkeit und kann mit einer Geldbuße belegt werden.

Bei der Erst- bzw. Neubeantragung sind die Geburts- oder Ehe-
urkunde und das alte Dokument vorzulegen.

Die Gebühren für das neue Dokument werden bei der Antrag-
stellung fällig.

Auskünfte dazu erteilt das Meldeamt der Verwaltungsgemein-
schaft Saale-Rennsteig unter Telefon 03 66 42/29 60 14 zu den
Sprechzeiten der Verwaltungsgemeinschaft:

Montag 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr
Freitag 08.00 - 11.00 Uhr

Peter
Einwohnermeldeamt
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Geburten
Neundorf

24.03.2010 Felix Hörl

Pottiga

18.03.2010 Johanna Puff

Die Verwaltungsgemeinschaft ¹Saale-Rennsteigª 
gratuliert hiermit 

recht herzlich zur Geburt der neuen Erdenb!rger.

Es wird darauf hingewiesen, dass alle beim Einwohnermeldeamt ein-
gehenden Mitteilungen über Geburten hier veröffentlicht werden, sofern
die Eltern der Veröffentlichung nicht oder nicht rechtzeitig wider-
sprochen haben.

Sterbef"lle
Blankenberg

10.04.2010 Hans Hölzel im Alter von 84 Jahren

10.04.2010 Marianne Grube im Alter von 78 Jahren

Blankenstein

28.03.2010 Joachim Horn im Alter von 61 Jahren

Harra

24.03.2010 Willi Schmoldt im Alter von 88 Jahren

04.04.2010 Karl Grießbach im Alter von 83 Jahren

Pottiga

01.04.2010 Thomas Pfort im Alter von 57 Jahren

Eheschlieûungen
keine

Nachrichten
aus der Meldestelle

Veranstaltungshinweise
Veranstaltungstipps 

Mai 2010

Samstag, 1. Mai 2010
FFw e.V. Blankenstein

10.00 Uhr Frühschoppen – Selbitzplatz Blankenstein

Dienstag, 4. Mai 2010
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 5. Mai 2010
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe für Jedermann
Schießanlage Blintendorf

Sa/So, 8./9. Mai 2010
Veranstaltung zur 20. GutsMuths–Rennsteig-
wanderung / Walking
über 50 km von Neuhaus nach Blankenstein 
Selbitzplatz Blankenstein

Samstag, 8. Mai 2010
20.00 Uhr Abendveranstaltung zum Rennsteiglauf

Warmup Party im Zelt auf dem Selbitzplatz
„Musik der anderen Art“ 

Sonntag, 9. Mai 2010
20. GutsMuths-Rennsteigwanderung / Walking
50 km von Neuhaus am Rennweg mit Ziel in
Blankenstein

09.00 Uhr Beginn des Frühjahrsmarktes
Selbitzplatz Blankenstein

13.00 Uhr Zieleinlauf der 50-km Wanderung
- musikalische Umrahmung
- Spiel und Spaß für Kids

14.00 Uhr Programm der Grundschule „Am Rennsteig“
- Muttertags-Special
- Böllern des Schützenverein 2000 Blankenstein

e.V.
- Trikefahrten u.v.m.

Der Wanderstützpunkt mit Touristik-Info,
Ausstellung und Terrassencafe ist geöffnet!

Für gastronomische Versorgung ist bestens gesorgt.

Es laden ein die Gemeinde Blankenstein und das
Sport- und Freizeitteam Blankenstein 

So-Fr, 9.-14. Mai 2010
Pfingstrunst des Rennsteigvereins
Start am 9. Mai 2010 in Blankenstein – Selbitzplatz

Tischlerei & Fensterbau
- Fenster aus Holz, Holz-Aluminium

Kunststoff und Metall
- Haust•ren, Innent•ren
- Vord€cher
- Balkone
- Laminat- und Parkettboden
- Wand- und Deckenverkleidungen

Jahn Tischlerei & Fensterbau
OT Burglemnitz 35
07368 Remptendorf

Tel.: 03 66 43/2 22 07, Fax 2 35 90
E-mail: info@jahn-tischlerei.de

www.jahn-tischlerei.de
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Dienstag, 11. Mai 2010
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 12.00 Uhr)

Dienstag, 11. Mai 2010
Neundorf

19.30 Uhr Chorprobe in der ehemaligen Schule 

Mittwoch, 12. Mai 2010
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe für Jedermann
Schießanlage Blintendorf

Mittwoch, 12. Mai 2010
Regelschule Blankenberg 
Letzter Schultag für die Schulabgänger
der 9. und 10. Klasse

08.00 Uhr Schulfest der Klassen 5-9 bis 13.00 Uhr

Do-So, 13.-16. Mai 2010
Frankenwaldverein OG Blankenberg,
Busausfahrt ins Altmühltal

Samstag, 15. Mai 2010
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

15.00 Uhr Schießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 18.00 Uhr)

Dienstag, 18. Mai 2010
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 19. Mai 2010
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe für Jedermann
Schießanlage Blintendorf

Mittwoch, 19. Mai 2010
Neundorf
Freizeit- und Seniorentreff

Fr-So, 21.-23. Mai 2010
WSV Rosenthal e.V.
29. traditionelle Pfingstregatta
Bootshaus Saaldorf
Erwartet werden 450 Sportler aus ganz Deutschland
und Österreich.

Dienstag, 25. Mai 2010
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann 
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Dienstag, 25. Mai 2010
Neundorf

19.30 Uhr Chorprobe in der ehemaligen Schule 

Mittwoch, 26. Mai 2010
Briefmarkenfreunde Naila e.V. – OG Blankenstein

19.00 Uhr Gruppenabend
Gasthaus „Rennsteig“ Blankenstein

Mittwoch, 26. Mai 2010
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe für Jedermann
Schießanlage Blintendorf

Fr-So, 28.-30. Mai 2010
SPORTFEST IN SCHLEGEL 2010

Freitag, 28. Mai 2010
19.00 Uhr Preismucken im Sportlerheim

Samstag, 29. Mai 2010
13.30 Uhr Fußballturnier

mit Mannschaften aus der Umgebung

16.00 Uhr Schützenwettkampf

20.30 Uhr Tanz im Zelt am Sportlerheim
mit „Sven-Rowo-Band“
(bei kalter Witterung beheizt)
Eintritt frei! 

Sonntag, 30. Mai 2010
10.00 Uhr Frühschoppen im Sportlerheim

13.30 Uhr Volleyball-Turnier
mit Mannschaften aus Schlegel/Seibis
und Umgebung

14.00 Uhr Kinderfest
mit Hüpfburg, Kinderschminken u.v.a.

Schützenwettkampf

15.00 Uhr Platzkonzert
mit den „Weißensteiner Musikanten“

18.00 Uhr Siegerehrung Schützen und Volleyball 

Für das leibliche Wohl ist an allen Tagen bestens gesorgt!

Es lädt ein SG „Frankenwald“ Schlegel

Samstag, 29. Mai 2010
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

14.00 Uhr Trainingsschießen mit Langwaffe für Jedermann
Schießanlage Lichtenberg

Samstag, 29. Mai 2010
Frankenwaldverein OG Blankenberg, 
Dreiländertreffen in Wallenfels

09.00 Uhr Abfahrt mit dem Bus

Sonntag, 30. Mai 2010
Heimatmuseum Harra – HANDWERKERTAG

14.00 Uhr Ausstellungseröffnung
„100 Jahre Militärflugzeuge“
Modellflugzeugschau im Ausstellungsraum

Es präsentieren sich viele Handwerker:

- Floristik
- Friseur
- Drechselarbeiten
- Hutherstellung
- Reparatur von Teddys
- Landfrauen spinnen und stricken
- Glasbläser 

Mit viel Musik sowie Kaffee, Kuchen und Fettbrot.

Kulturbrauhaus (KUBRA)
in Bad Lobenstein

Samstag, 8. Mai 2010
Tanz im Brauhaus mit „G-Punkt“
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www.bestattungsinstitut_pinske.de
Tag und Nacht auch an Sonn- und Feiertagen.

Wir sind immer f•r Sie da.

Wir begleiten Sie
seit 1966

Bestattungsinstitut
Herbert Pinske

Büro: SAALBURG-EBERSDORF
Lobensteiner Str. 22a

03 66 51/8 72 45

Büro: SCHLEIZ/GRÄFENWARTH
Schafwiesenweg 4

03 66 47/2 28 46

Kirchgemeinde Harra
Veranstaltungskalender Monat Mai 2010

Samstag, 1. Mai 2010
08.00 Uhr Gemeindewandertag

Start am Pfarrhaus

Sonntag, 2. Mai 2010
14.00 Uhr Jubelkonfirmation in Harra

Dienstag, 4. Mai 2010
16.15 Uhr Vorkonfirmandenunterricht

Mittwoch, 5. Mai 2010
16.15 Uhr Tanz-Kids, kleine Gruppe

Freitag, 7. Mai 2010
19.00 Uhr Fußball für Kinder und Erwachsene

Turnhalle Harra
20.00 Uhr Stammtisch

Gaststätte „Zum Rondell“ Birkenhügel

Sonntag, 9. Mai 2010
09.30 Uhr Predigtgottesdienst mit Konfirmandenprüfung

in Harra

Mittwoch, 12. Mai 2010
16.15 Uhr Tanz-Kids, große Gruppe

Donnerstag, 13. Mai 2010 Himmelfahrt
10.00 Uhr Predigtgottesdienst

Himmelfahrt bei Webers, Absang 1, Blankenstein

Sonntag, 16. Mai 2010
09.00 Uhr Treffpunkt Kirchen-Kids
09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Harra

Dienstag, 18. Mai 2010
16.15 Uhr Vorkonfirmandenunterricht

Mittwoch, 19. Mai 2010
16.15 Uhr Tanz-Kids, kleine Gruppe

Freitag, 21. Mai 2010
19.00 Uhr Fußball für Kinder und Erwachsene

Turnhalle Harra

Sonntag, 23. Mai 2010 Pfingstsonntag
09.30 Uhr Konfirmation in Harra

Montag, 24. Mai 2010 Pfingstmontag
15.00 Uhr Gottesdienst am Haus am Wald in Harra

Mittwoch, 26. Mai 2010
16.15 Uhr Tanz-Kids, große Gruppe

Donnerstag, 27. Mai 2010
15.45 Uhr Treffpunkt Kirchen-Kids

Freitag, 28. Mai 2010
18.00 Uhr Treffpunkt Kirchen-Teens

Sonntag, 30. Mai 2010
09.30 Uhr Predigtgottesdienst in Harra

Montag, 31. Mai 2010
14.30 Uhr Seniorenkreis

Dienstag, 1. Juni 2010
16.15 Uhr Vorkonfirmandenunterricht
Angaben ohne Gewähr, bitte vergleichen Sie die Termine in der Tagespresse!

Sozialverband VdK 
Ganztagesfahrt nach Leipzig

Der VdK-Ortsverband Bad Lobenstein informiert, dass am
Sonntag, dem 6. Juni 2010 eine Ganztagesfahrt nach Leipzig
stattfindet.

Leistungen:
- Stadtrundfahrt mit örtlichem Reiseleiter
- MDR-Studiotour
- Mittagessen
- Eintritt Panometer

Reisepreis:
- 48,00 Euro pro Person

Zu dieser Fahrt sind alle Interessenten herzlich willkommen.
Abfahrt ist um 08.00 Uhr in Bad Lobenstein am Busbahnhof und
Rückkunft ist ca. 19.00 Uhr in Bad Lobenstein.

Wenn Sie Informationen benötigen, Fragen haben oder Ihre
Anmeldung tätigen möchten, dann wenden Sie sich bitte bis
spätestens zum 30. April 2010 an folgende Telefon-Nummer:
03 66 51/ 6 57 61.

Der Vorstand
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Gottesdienste und Veranstaltungen

Freitag, 23. April 2010
16.30 Uhr Blankenberg Konfirmanden

Fr-So, 23.-25. April 2010
Blankenberg CEIMZEIT-Jugendleiterkurs

Sonntag, 25. April 2010
10.00 Uhr Sparnberg Gottesdienst

Montag, 26. April 2010
14.00 Uhr Blankenberg Seniorennachmittag

Donnerstag, 29. April 2010
15.45 Uhr Blankenberg Christenlehre
15.45 Uhr Blankenberg Junge Konfirmanden

Freitag, 30. April 2010
19.30 Uhr Blankenberg Kirchenchor

Fr/Sa, 30.04./01.05.2010
Blankenberg Kreisjugendkonvent

Samstag, 1. Mai 2010
18.00 Uhr Blankenberg Stiller Vorabendgottesdienst 

zur Konfirmation

Sonntag, 2. Mai 2010
10.00 Uhr Blankenberg Konfirmationsgottesdienst
13.30 Uhr Ullersreuth Gottesdienst

Mittwoch, 5. Mai 2010
19.30 Uhr Blankenberg Gesprächskreis zur Bibel 

„Christi Himmelfahrt“

Kirchspiel Blankenberg

Pfingstsonntag werden konfirmiert:

Susanna Heil Harra
Annemarie Stephan Bad Lobenstein
Johannes Bähr Birkenhügel

Donnerstag, 6. Mai 2010
15.45 Uhr Blankenberg Christenlehre

Freitag, 7. Mai 2010
16.30 Uhr Frössen Konfirmanden
19.30 Uhr Blankenberg Kirchenchor

Sonntag, 9. Mai 2010
09.00 Uhr Frössen Gottesdienst
10.30 Uhr Sparnberg Gottesdienst
13.30 Uhr Pottiga Gottesdienst

Donnerstag, 13. Mai 2010 Himmelfahrt
14.30 Uhr Raila Regionaler Wald-GD

in der Romlera mit Picknick

Samstag, 15. Mai 2010
17.00 Uhr Ullersreuth Stiller Vorabendgottesdienst 

zur Konfirmation
18.00 Uhr Frössen Stiller Vorabendgottesdienst 

zur Konfirmation

Sonntag, 16. Mai 2010
10.00 Uhr Ullersreuth Konfirmationsgottesdienst
13.30 Uhr Frössen Konfirmationsgottesdienst

Donnerstag, 20. Mai 2010
15.45 Uhr Blankenberg Christenlehre
15.45 Uhr Blankenberg Junge Konfirmanden

Freitag, 21. Mai 2010
19.30 Uhr Blankenberg Kirchenchor

Sonntag, 23. Mai 2010 Pfingstsonntag
09.00 Uhr Pottiga Pfingstfestgottesdienst

mit Abendmahl
14.00 Uhr Blankenberg Pfingstfestgottesdienst

mit Taufen

Montag, 24. Mai 2010 Pfingstmontag
14.00 Uhr Sparnberg Gottesdienst im Grünen

mit Silberner Konfirmation 
und Kaffee

Kirchspiel/Pfarramt Blankenberg
Pfarrer Tobias Rösler, Schlossberg 8, 07366 Blankenberg
Telefon: 03 66 42/2 24 18, Fax:   03 66 42/2 80 45
E-Mail: pfarramt@kirchspiel-blankenberg.de

Grabmale und Naturgrabfelsen sowie Aufarbeitung
vorhandener Grabsteine und Anfertigung von Zweitschriften.

STEINMETZ
- Ulrich Zeißig -

07929 WERNSDORF ´ Tel. 03 66 47/2 20 34
Beratung und Verkauf Mo - Fr durchgehend!

Gerne auch persönliche Terminvereinbarungen!

Gedenksteine
Kriegerdenkmale

Schrifttafeln


